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SATZUNG DER GEMEINDE FRIEDRICHSRUHE
ÜBER DEN VORHABENBEZOGENEN 

BEBAUUNGSPLAN NR. 4
"PHOTOVOLTAIKANLAGE AM KANNENBERG

ÖSTLICH DES ORTES FRIEDRICHSRUHE DORF"

"ÖSTLICH DES ORTSTEILES FRIEDRICHSRUHE
DORF UND WESTLICH DER GLEISANLAGE"

SATZUNG DER GEMEINDE FRIEDRICHSRUHE ÜBER DEN VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 4
"Photovoltaikanlage am Kannenberg östlich des Ortes Friedrichsruhe Dorf"
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Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 
(BGBI. 2023 I S. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist, sowie nach § 86 der Landesbauordnung (LBauO 
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 26. Juni 2021 (GVOBI. M-V S. 1033), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeinde 
Friedrichsruhe vom .......... folgende Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 
"Photovoltaikanlage Am Kannenberg östlich des Ortes Friedrichsruhe Dorf" für das Gebiet: östlich des 
Ortsteils Friedrichsruhe Dorf und westlich der Gleisanlage, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B), erlassen:

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)

ZEICHENERKLÄRUNG / FESTSETZUNGEN

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
- Freiflächenphotovoltaikanlage - 

abweichende Bauweisea

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

SO

Grundflächenzahl 0,7

§ 11 BauNVO

§ 19 Abs.1 BauNVO

§ 22 Abs. 4 BauNVO

Baugrenzen § 23 BauNVO

Ein- und Ausfahrt

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9  Abs.1 Nr. 1 BauGB)

I Festsetzungen

Flurstücksgrenzen

Bemaßung,
alle Angaben in Meter

TEIL B TEXT

ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG
STADTPLANUNGSBÜRO BEIMS
SCHWERIN

ENTWURF
MAI 2023

Bearbeitet : M. Jürgens Gezeichnet : M. Jürgens Projekt Nr. : 2342

GemarkungFriedrichsruhe

Flurnummern

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches § 9 Abs. 7 BauGB

Flurstücksnummern                                                     73/4

10

Flurgrenzen

Flur 5

IV Darstellung ohne Normcharakter

5. Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

oberirdisch (hier: 20 KV Leitung)

6. Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB)

Grünflächen

Zweckbestimmung

Private Grünflächen

Nutzungsschablone

PRIV

II Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

BD
Bodendenkmale

Es gilt die BauNVO (Baunutzungsverordnung) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom  21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), die 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. 2023 I 
Nr. 6) geändert wurde. Es gilt die PlanZV (Planzeichenverordnung) vom 
18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geändert wurde.

TEIL A  PLANZEICHNUNG     M. 1 : 2 000
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3 3
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 I Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung und Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO und § 14 BauNVO)

1.1 Das sonstige Sondergebiet „Freiflächenphotovoltaikanlage“ dient der Errichtung und dem Betrieb 
von Anlagen zur Erzeugung (Photovoltaikanlagen) und Speicherung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie.

1.2 Zulässig sind:
- Photovoltaik- und Speicheranlagen
- für den Betrieb erforderliche Nebenanlagen wie z. B. Trafo- und Übergabestationen, 

Wechselrichter, Kabel und Kabelkanäle, Zaunanlagen sowie Einrichtungen und Anlagen zur 
Sicherheitsüberwachung

- Stellplätze, Zufahrten und Wartungsflächen

1.3 Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 BauGB Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4. Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind  nur 
solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 
verpflichtet. Änderungen des Durchführungsvertrages oder der Abschluss eines neuen 
Durchführungsvertrages in beiderseitigem Einvernehmen der Vertragspartner sind im Rahmen der 
Festsetzungen des Bebauungsplanes zulässig.
(§ 9 Abs. 1 und 2 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO und § 12 Abs. 3a BauGB) 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 - 21a BauNVO)

2.1 Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO ist eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch 
Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 nicht zulässig.

2.2 Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO wird die Höhe baulicher Anlagen wie 
folgt festgesetzt:

2.2.1 Die maximal zulässige Höhe der Oberkante der Modultische mit Solarmodulen beträgt 3,0 m über 
der am jeweiligen Punkt anstehenden Geländeoberkante. Ein Überschreiten der zulässigen Höhe 
durch Einrichtungen und Anlagen zur Sicherheitsüberwachung ist zulässig. Als oberer Bezugspunkt 
gilt die Oberkante als höchster Punkt der jeweiligen baulichen Anlage. Als unterer Bezugspunkt gilt 
die anstehende Geländeoberkante in Meter über Normalhöhennull (NHN) des amtlichen 
Höhenbezugssystems DHHN 2016. Höhenmäßige Veränderungen der Geländeoberkante sind 
auszuschließen.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2  und 2a BauGB i. V. m. § 22 Abs. 4 Satz 1 BauNVO)

Abweichend von der offenen Bauweise sind Modultische mit einer  Länge über 50,0 m zulässig.

4. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 BauNVO)

 Gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO sind Nebenanlagen, Stellplätze, Zufahrten und Wartungsflächen auch 
auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von  Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und Abs. 6 BauGB i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB)

  
5.1 Maßnahmen zum Schutz, Vermeidung und Minimierung 

Übernahme aus dem Umweltbericht:

5. 2 Kompensationsmindernde Maßnahme 

KM 1: Anlage von Grünflächen auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen
Lage: Gemarkung Friedrichsruhe, Flur 5, Flurstücke 72 und 73/4 (jeweils tlw.) Auf einer Fläche von 
98.136 m² werden die Zwischenmodulflächen sowie die von den Modulen überschirmten Flächen 
der Selbstbegrünung überlassen. 
Jegliche Verwendung von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln ist untersagt. Die Flächen im SOPV 
sind maximal zweimal jährlich zu mähen mit Abtransport des Mähgutes. Als frühester Mahdtermin 
wird der 1. Juli benannt. Anstelle einer Mahd ist eine Schafbeweidung möglich mit einem Besatz von 
max. 1,0 GVE und frühestens ab 1. Juli.
Die dauerhafte Unterhaltung ist durch den Flächeneigentümer bzw. den Betreiber abzusichern.

5.3 Art und Umfang der Kompensationsmaßnahme

A 1: Umwandlung von Acker in Brachfläche mit Nutzungsoption als Mähwiese
Lage: Gemarkung Friedrichsruhe, Flur 5, Flurstücke 72 und 73/4 (jeweils tlw.)
Auf einer Fläche von 12.011 m² wird umlaufend im Norden, Osten und Süden um das Sondergebiet 
eine Grünfläche entwickelt. Davon ist als Kompensation für Eingriffe in den Naturhaushalt 10.030 m² 
auf bisheriger Ackerfläche anrechenbar.
Die gesamte Grünfläche ist als eine Brache mit der Nutzung als Mähwiesen zu entwickeln. Dabei 
erfolgt die Ersteinrichtung durch Selbstbegrünung. 
Die Flächen sind nach dem 1. September höchstens 1 x jährlich aber mindestens alle 3 Jahre zu 
mähen. Das Mähgut ist abzutransportieren. 
Die Mahdhöhe mit Messerbalken beträgt 10 cm über der Geländeoberkante. Jegliche Bearbeitung 
der Fläche wie Düngung, Einsaaten, Umbruche oder Bodenbearbeitung sind auszuschließen.
Die dauerhafte Unterhaltung ist durch den Flächeneigentümer bzw. den Betreiber abzusichern.

E 1: Ökokonto „Nutzungsverzicht Schlossgarten LWL-4“ LUP-068
Durch den Flächeneigentümer/Betreiber wird ein funktionsbezogenes Ökokonto in der 
Landschaftszone „Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte“ genutzt.  Es handelt sich dabei um 
die Überführung von Wirtschaftswald in Naturwald.
Zwischen dem Inhaber des Ökokontos und dem Eingriffsverursacher ist eine vertragliche 
Vereinbarung zur Abbuchung der 48.653 m² KFÄ zu schließen und eine Bestätigung der 
Reservierung der Naturschutzbehörde vorzulegen. 

VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ......... Die 

ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Crivitzer 
Amtsboten am ............. erfolgt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom ............. bis 
............. durchgeführt. 

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein 
können, wurden gem. § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 3 Abs.1 BauGB am ............. unterrichtet und zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

4. Die Gemeindevertretung hat am ............. den Entwurf des vorhabenbezognen Bebauungsplanes 
Nr. 4 mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil 
B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom ............. bis ............. während der Dienststunden 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich 
oder zur Niederschrift abgegeben werden können am ............. durch Abdruck im Crivitzer 
Amtsboten ortsüblich bekannt gemacht.

Der Inhalt der Bekanntmachung über die Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Abs. 2 
BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter www.amt-crivitz.de ins Internet gestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein 
können, wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am .............  zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert.

Friedrichsruhe, den ..............       Siegel

.........................................................

(Bürgermeister)

  ..................................................................................................................

  (öffentl. bestellt. Vermessungsing.)

Schwerin, den ..............       Siegel

7. Der katastermäßige Bestand am ....................... sowie die geometrischen Festlegungen der 
neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.

8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigenTräger öffentlicher Belange am....................... geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Friedrichsruhe, den ..............       Siegel

.........................................................

(Bürgermeister)

9. Der Entwurf des vorhabenbezognen Bebauungsplanes Nr. 4, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B), wurde gemäß Hauptsatzung der Gemeinde Friedrichsruhe am 
....................... von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung des 
vorhabenbezognen Bebauungsplanes Nr. 4 wurde mit Beschluss vom .......................  gebilligt.

10.Der vorhabenbezognen Bebauungsplanes Nr. 4, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

11.Der Satzungsbeschluss sowie die Internetseite des Amtes und die Stelle, bei der die Satzung auf 
Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, sind am ................... im Crivitzer Amtsboten ortsüblich bekannt gemacht 
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 2 
BauGB und des § 5 Abs. 5 KV M-V und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen gem. 44 BauGB hingewiesen worden.

12.Die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 "Photovoltaikanlage Am 
Kannenberg östlich des Ortes Friedrichsruhe Dorf" für das Gebiet: östlich des Ortsteils 
Friedrichsruhe Dorf und westlich der Gleisanlage ist gemäß § 5 Abs. 4 KV M-V nach ihrer 
Bekanntmachung der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt worden.

Friedrichsruhe, den ..............       Siegel

.........................................................

(Bürgermeister)

Friedrichsruhe, den ..............       Siegel

.........................................................

(Bürgermeister)

Friedrichsruhe, den ..............       Siegel

.........................................................

(Bürgermeister)

Friedrichsruhe, den ..............       Siegel

.........................................................

(Bürgermeister)
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II. Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Bodendenkmale (§ 2 Abs. 5 DSchG M-V) 

Im Bereich des Vorhabens sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand Bodendenkmale BD bekannt, 
die durch die Maßnahmen berührt werden. Die geschützten Bodendenkmale wurden nachrichtlich in 
den Bebauungsplan übernommen und sind zu beachten.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Bodendenkmale bekannt. Für den Fall, dass durch 
Bauarbeiten in diese Bodendenkmale eingegriffen werden muss, ist eine Genehmigung der unteren 
Denkmalschutzbehörde gemäß §7 Abs. 1 DSchG M-V erforderlich. Der Antrag auf denkmalrechtliche 
Genehmigung ist bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim 
einzureichen. Ist jedoch für die vorgesehenen Maßnahmen eine Genehmigung / 
Erlaubnis/Zulassung / Zustimmung oder Planfeststellung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen 
erforderlich, so wird dadurch die denkmalrechtliche Genehmigung ersetzt (s. §7 Abs. 6 DSchG M-V). 
In diesen Fällen ist der Antrag bei der zuständigen Behörde einzureichen. Diese Behörde beteiligt 
dann die Denkmalschutzbehörde.
Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation der 
gekennzeichneten Bodendenkmale sichergestellt werden. Die Kosten für diese Maßnahme trägt der 
Verursacher des Eingriffs gemäß §6 Abs. 5 DSchG M-V. Über die in Aussicht genommenen 
Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten.

III Hinweise

1. Kartengrundlage

Die Planunterlage ist von dem "Vermessungsbüro Lübcke“, Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. (FH) Holger Lübcke, Schwerin, erstellt worden (Stand: 05.10.2022).

2. Bodenschutz

Ergeben sich während der Erdarbeiten konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche 
Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, sind unverzüglich die Arbeiten einzustellen und die untere 
Bodenschutzbehörde des Landkreises zu informieren, um die weiteren Verfahrensschritte 
abzustimmen. Eventuell vorhandene Fremdstoffe, Müllablagerungen, etc., die im Zuge der 
Erdarbeiten freigelegt werden, sind einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Lagerflächen und 
Baustellenflächen sind flächensparend herzustellen und bodenschonend zu nutzen. Die 
Zwischenlagerung /Bewertung / Verwertung von Böden hat getrennt nach Bodensubstrat zu 
erfolgen. Bodenmieten sind nicht zu befahren. Beim Einbau mineralischer Abfälle (z. B. 
Recyclingmaterial) in technischen Bauwerken ist nachweislich geeignetes Material (Z 0, Z 1.1) unter 
Beachtung der LAGA1 zu verwenden. Der schriftliche Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen. Bei Z 
1.1 Material ist ein Abstand von mindestens einem Meter zwischen der Schüttkörperbasis und dem 
höchsten zu erwartenden Grundwasserstand einzuhalten. Wird außerhalb landwirtschaftlich 
genutzter Flächen Bodenaushub auf oder in die durchwurzelbare Bodenschicht gebracht, sind die 
Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung bzw. für dort nicht enthaltene 
Schadstoffe die Zuordnungswerte Z-0 der LAGA einzuhalten. Bei der Bodenverwertung auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen sind 70% der Vorsorgewerte einzuhalten und es ist vorab von 
der LFB Rostock eine Stellungnahme einzuholen und zu beachten. Der schriftliche Nachweis ist auf 
Verlangen vorzulegen. Um den Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes, der Minimierung 
der Beeinträchtigungen der Böden, gerecht zu werden, ist eine bodenkundliche Baubegleitung von 
Beginn der Vorbereitung bis zum Abschluss des Vorhabens von einem Boden-Fachkundigen 
vornehmen zu lassen. Die Dokumentation ist der uBb unverzüglich nach Abschluss der Maßnahme 
vorzulegen. Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die Bodenfunktionen der nur vorübergehend in 
Anspruch genommenen Böden durch ggf. Rückbau nicht mehr erforderlicher Befestigungen, 
Aufbringung abgetragenen Oberbodens und Flächenlockerung wiederherzustellen. Nach 
gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich der Erdarbeiten keine schädlichen 
Bodenveränderungen, altlastverdächtigen Flächen bzw. Altlasten bekannt. Die Verwertung 
überschüssigen Bodenaushubs oder Fremdbodens beim Ein- oder Aufbringen in die 
durchwurzelbare Bodenschicht hat unter Beachtung der bodenschutzrechtlichen Vorschriften 
(insbes. §§ 4, 7 Bundesbodenschutzgesetz, §§ 10-12 Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung) zu erfolgen. Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Boden vorsorgend vor 
stofflichen und physikalischen Beeinträchtigungen (wie Kontaminationen mit Schadstoffen, 
Gefügeschäden, Erosion, Vernässungen, Verdichtungen, Vermischungen unterschiedlicher 
Substrate) zu schützen. Ein baulich in Anspruch genommener Boden sollte nach Abschluss eines 
Vorhabens seine natürlichen Funktionen wieder erfüllen können. Für die bodenkundliche 
Baubegleitung sind neben der DIN 19731 Ausgabe 5/98 und der DIN 19639 die Verwendung des 
BVB-Merkblattes Band 2 - Bodenkundliche Baubegleitung BBB, Leitfaden für die Praxis 
(Bundesverband Boden) und die Arbeitshilfe - Baubegleitender Bodenschutz auf Baustellen, 
Schnelleinstieg für Architekten und Bauingenieure - zu empfehlen. Böden mit hoher bis höchster 
Schutzwürdigkeit gemäß Bodenfunktionsbewertung M-V sollten grundsätzlich vor jeglichen 
baulichen Eingriffen geschützt werden, da sie einen hohen Erfüllungsgrad der Bodenfunktionen nach 
§ 2 Abs. 2 BBodSchG aufweisen, insbesondere der natürlichen Bodenfunktionen. Die im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 "Photovoltaikanlage am Kannenberg östlich des Ortes 
Friedrichsruhe Dorf' der Gemeinde Friedrichsruhe, ausgewiesene Flächen enthalten ausschließlich 
Böden mit hoher Schutzwürdigkeit (Karte1). Ich möchte darauf hinweisen, dass zur Umsetzung der 
Vorsorgeverpflichtungen zum sparsamen und schonenden Umgang mit Böden (§ 7 BBodSchG i. V. 
m. § 1 Abs. 2 LBodSchG M-V) Flächenneuinanspruchnahmen für die Solarstromerzeugung auf 
Böden mit allgemeiner oder geringer Schutzwürdigkeit gemäß Bodenfunktionsbewertung M-V zu 
lenken sind. Die Errichtung von PV auf Gebäuden, Parkplätzen und sonstigen versiegelten Flächen, 
auf vorbelasteten militärischen oder wirtschaftlichen Konversionsflächen (Industrie- und 
Gewerbebrachen), gesicherten Altablagerungen oder sonstigen Böden mit beeinträchtigten 
natürlichen Funktionen hat weiterhin Vorrang vor der Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter 
Flächen. Die Verfügbarkeit solcher flächensparenden und bodenschonenden Standortalternativen ist 
zu prüfen. Für die Bewertung des Schutzguts Boden und seiner Funktionen wird für M-V die 
Bodenfunktionsbewertung des LUNG M-V zur Anwendung empfohlen, die auf Grundlage der 
Beurteilung bodenkundlicher Parameter erarbeitet wurde.

Werden in Bewertung dieser Auskünfte oder darüber hinaus durch Sie schädliche 
Bodenveränderungen, Altlasten oder altlastverdächtige Flächen im Sinne des 
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind Sie auf Grundlage von § 2 des 
Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz - 
LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien 
Städte hierüber Mitteilung zu machen.

3. Immissionsschutz

1. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 4 „Photovoltaikanlage am 
Kannenberg östlich des Ortes Friedrichsruhe Dorf ' umfasst in der Gemarkung Friedrichsruhe Flur 5 
Flurstücke 27 (teilweise) und 73/4 (teilweise). Mit dem Planvorhaben werden neue 
Sondergebietsflächen mit der Zweckbestimmung Photovoltaik-Anlage ausgewiesen. Das Plangebiet 
befindet  sich  im Außenbereich,  somit sind die Immissionsrichtwerte eines Mischgebietes 
maßgebend.
Gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nach Ziffer 6.1 d) vom 26. 
August 1998 darf der Immissionsrichtwert (Außen) in einem Mischgebiet von
- tags    (06.00 -  22.00 Uhr) - 60 dB (A)
- nachts  (22.00 -  06.00 Uhr) - 45 dB (A)
nicht überschritten werden.

2. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 
30 dB (A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (A) überschreiten.

3. Zum Schutz der Nachbarschaft ist die Einhaltung der Immissionsrichtwerte durch entsprechende 
schalltechnische, bautechnische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten.

4. Reflexionen von Photovoltaikanlagen stellen Immissionen im Sinne des Bundes 
Immissionsschutzgesetzes (§ 3 Abs. 2 BlmSchG) dar. Sonnenlicht wird von der glatten Oberfläche 
der Module nicht nur absorbiert, sondern auch zu einem Teil reflektiert. Dadurch können in der 
Nachbarschaft zum Teil Einwirkungen mit hoher Leuchtdichte auftreten und mit >105 cd/m2 eine 
Absolutblendung bei den Betroffenen auslösen. Die Absolutblendung in ihrer Auswirkung auf die 
Nachbarschaft kann wie der periodische Schattenwurf von Windenergieanlagen betrachtet werden. In 
Anlehnung an [Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von 
Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise), verabschiedet auf der 103. Sitzung, Mai 2002] 
kann eine erhebliche Belästigung im Sinne des BlmSchG durch die maximal mögliche astronomische 
Blenddauer unter Berücksichtigung aller umliegenden Photovoltaikanlagen vorliegen, wenn diese 
mindestens 30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr beträgt. Im Einwirkbereich der 
Anlage befinden sich Verkehrsflächen (Bahnstrecke Parchim-Schwerin).

5 . Für die Sondergebietsflächen mit der Zweckbestimmung Photovoltaik-Anlage ist eine 
Blendwirkung der eingesetzten Photovoltaik-Module für die Umgebung auszuschließen. Es sind 
Photovoltaik-Module mit einer Antireflexionsbeschichtung zu verwenden.

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sind Niederfrequenzanlagen, wie 
Transformatorstationen, so zu errichten und zu betreiben, dass sie bei höchster betrieblicher 
Anlagenauslastung in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur vorübergehenden 
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, die in der Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. 
BlmSchV im Anhang 1a genannten Grenzwerte nicht überschreiten.

1. Gemäß § 22 BlmSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu 
betreiben, dass 

- schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik 
vermeidbar sind,

- nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden und

- die beim Betrieb der Anlage entstehenden Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden können.

2. Die Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen sowie zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen sind zu 
gewährleisten (§ 23 BlmSchG).

3. Sollten sich Immissionsbelästigungen für die Nachbarschaft ergeben, so ist auf Anordnung der 
Behörde nach§ 26 BlmSchG ein Gutachten (die Kosten trägt der Bauherr) mit Abwehrmaßnahmen zu 
erstellen und diese in Abstimmung mit der Behörde terminlich umzusetzen.

4. Während   der   Realisierungsphase   von   Baumaßnahmen sind die Immissionsrichtwerte der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - (AW 
Baulärm) vom 19. August 1970 einzuhalten.
Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die Anforderungen der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. 
BlmSchV (26. BlmSchWwV) vom 26. Februar 2016 einzuhalten.

Beleuchtung
Als Außenbeleuchtung sind nur zielgerichtete Lampen mit einem UV-armen, insektenfreundlichen, 
energiesparenden Lichtspektrum und einem warmweißen Licht mit geringen Blauanteilen im 
Spektrum von 2000 bis max. 3000 Kelvin Farbtemperatur zulässig.

4. Verkehrssicherheit

Neu geschaffene Verkehrsflächen/Zuwegungen zu den Anlagen und deren Anbindung an das 
vorhandene Straßennetz sind im Vorfeld mit dem zuständigen Straßenbaulastträger/Eigentümer der 
vorhandenen Straßen/Wege und der Verkehrsbehörde abzustimmen. Ggf. ist eine zusätzliche 
(dauerhafte) Beschilderung mit amtlichen Verkehrszeichenerforderlich. Eine Sperrung von bereits 
jetzt vorhandenen, für jedermann zugänglichen Straßen/Wegen bedarf es bei womöglich 
zukünftigem dauerhaftem Ausschluss von öffentlichem Straßenverkehr jeweils eines 
(Teil)Einziehungsverfahrens (§ 9 StrWG M-V). Das Vorhaben könnte eine Arbeitsstellensicherung im 
Sinne der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) erforderlich machen. Demnach sind auf oder neben 
öffentlichen Verkehrsflächen verkehrslenkende und verkehrsraumeinschränkende Maßnahmen (u. a. 
auch Baustellenausfahrten) nach § 45 Absatz 6 StVO rechtzeitig vor Baubeginn durch den 
bauausführenden Betrieb bei der Straßenverkehrsbehörde unter zusätzlicher Vorlage eines 
Verkehrszeichenplans/ Baustellenkonzeptes (nicht der reine Lage- oder Leitungsplan) zu 
beantragen.

Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen zu beschädigen 
oder zu verunreinigen, Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen oder andere betriebsstörende 
sowie betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen. Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch 
Bau, Bestand und Betrieb der geplanten Anlage keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit 
des Eisenbahnbetriebs entstehen können. Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn und 
auf die Verkehrssicherungspflicht (§§ 823 ff. BGB) des Grundstückseigentümers. Wir verweisen auf 
die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden Ereignisse, welche 
aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Betrieb des geplanten Vorhabens abgeleitet 
werden können und sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine Haftung des 
Bauherrn ergeben.

• Begrenzung von Höhen der baulichen Anlagen zur Einbindung in das Landschaftsbild. 
Moduloberkante 3 m über Geländeoberfläche. 

• Zur besseren Einbindung in die Landschaft ist die Einzäunung in gedeckten grünen Farbtönen zu 
halten.

• Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, sind 
diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 
anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder 
Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu 
erhalten. Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den 
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung 
erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer 
Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren 
verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert 
(§ 11 Abs. 3 DSchG M-V).

• Verzicht auf den Einsatz von Reinigungsmittel für die Module.

• Zum Schutz des Oberbodens ist dieser im Bereich von Erdarbeiten abzutragen und seitlich in 
Mieten zu lagern. 

• Bei der Anlage der Kabelgräben ist Oberboden getrennt vom übrigen Grabenaushub zu lagern. 
Nach Verlegung der Kabel muss eine schichtgerechte Grabenverfüllung erfolgen.

• Kabelgräben und Baugruben dürfen nicht länger als notwendig offen bleiben. Es hat eine tägliche 
Kontrolle zu erfolgen. Hineingefallene Kleintiere sind in sichere und störungsfreie Orte außerhalb 
der Baustelle zu verbringen.

• Ausschließliche Nutzung von Acker und Grünland im Bereich der Sondergebietsfläche. 
Höherwertige Randbereiche sind von Befahrung und Bodenabtrag bzw. -auftrag freizuhalten.

• Einsatz einer Bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) durch Fachpersonal zur Überwachung der 
Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes (V 2).

• Während der Erdarbeiten ist eine Beeinträchtigung der Gehölze auszuschließen. Oberirdische 
Teile der Bäume dürfen nur durch Fachunternehmen zurückgeschnitten werden. Der 
Wurzelbereich der geschützten Bäume darf nicht mit Baumaschinen befahren werden; 
Bodenabtrag und Bodenauftrag im Wurzelbereich sind nicht zulässig. Schwenkarbeiten durch 
Baufahrzeuge sind nur außerhalb der Kronenbereiche zulässig. Ein Einzelstammschutz an 
Bäumen ist im Zuge der ökologischen Baubegleitung festzulegen und zu kontrollieren. Für die 
Ertüchtigung des ländlichen Weges mit Schotter bzw. Recyclingmaterial ist die vorhandene 
Fahrspur zu nutzen. Die einschlägigen Regelwerke sind zu beachten, wie DIN 18920, RAS-LP 4, 
ZTVE-StB, ZTV-Baumpflege  (V 1). 

• Als kompensationsmindernde Maßnahmen wird eine maximal zweimal jährliche Mahd ab dem 1. 
Juli mit Abtransport des Mähgutes der Zwischenmodulflächen und die von Modulen überschirmten 
Flächen festgesetzt. Festlegung der Modulunterkante von 80 cm über Geländeoberfläche. Keine 
Bodenbearbeitung und keine Verwendung von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln (KM 1). 

• Anlage eines mobilen Reptilienschutzzaunes vor Baubeginn und Vorhalten bis Bauabschluss 
(VAFB1).

• Bauzeitenregelung - Erschließungsbeginn nach Brutzeit im Anschluss der Erntearbeiten bzw. im 
Zeitraum vom 01.09. bis 15.03. des Folgejahres (VAFB2).

• Kleintierfreundliche Einfriedung der Photovoltaikanlage (VAFB3). Um die Durchlässigkeit der 
Einzäunung für Kleinsäuger, Amphibien und Reptilien zu gewährleisten, ist ein Abstand von 10 cm 
bis maximal 20 cm zwischen Bodenoberfläche und der Zaununterkante freizuhalten.

• Einsatz einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) zur Überwachung der genehmigungskonformen 
Umsetzung der Artenschutzmaßnahmen (VAFB4).

• Entwicklung von Brachflächen mit Nutzungsoption als Mähwiese (AAFB1).

Übersichtskarte Ökokonto LUP-068 (https:// https://www.kompensationsflaechen-                   
mv.de/kvwmap/index.php?go=zoomto_dataset&oid=2063&layer_columnname=the_                   
geom&layer_id=329&selektieren=false).
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5. Gehölzschutz

Bäume dürfen auch im Traufbereich nicht geschädigt werden. Dies ist insbesondere bei 
Baumaßnahmen zu beachten. Bei Bauarbeiten sind die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zum 
Baumschutz auf Baustellen (DIN 18920 und RAS-LP 4) zu berücksichtigen. Befestigungen, 
Tiefbauarbeiten u.Ä. im Traufbereich der geschützten Bäume müssen grundsätzlich vermieden 
werden. Ausnahmen beim Baumschutz bedürfen der vorherigen Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde (hier Landkreis).




